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4,8S Franken
fünf Monate Gefängnis.--

Ein fetter Junge.
Die B a sIe r K r i m i n alp 0 li z e t hat

nach längeren Beobachtungen und Ermitt
lungen dieser Tage einen von den Straf
verfolgungsbehörden einer ganzen Anzahl
Schweizerkantone s t eck b r i e fl ich ge 
suchten, gefährlichen Einbre
ehe r vor einem Hausa verhaftet, in dem
er sich verschiedentlich bei einem Ehepaar
aufgehalten hatte und dieses eben wieder
aufsuchen wollte. Der Verhaftung ging ein
außerordentlich h e f t i ger Kam p f zwi
schen ihm und einigen Detektiven voraus.
Die Durchsuchung des Zimmers des Ein
brechers förderte eine Pis t 0 1 e und an~

deres Material zu Tage, das auf die Be
teiligung des Burschen an verschiedenen
größeren Einbrüchen in B ase 1, Z ü r ich
und anderen Orten schließen läßt. Es han
delt sich um einen 28 Jahre alten Schreiner
namens Al f red Her man n, einen gebür
tigen W ü r t i e m b erg er, der des Landes
verwiesen ist. Das betreffende Ehe p aar
wurde wegen Hehlerei in H a f t genommen.

sogenannte Kur I erd I e n s t e geleistet und
ist mit Rosenbaum erst später zusammenge
kommen. Er reiste nach Paris zur Verwer
tung von Verfahren, die in seinem Besitze wa
ren. Auch hat er einen Waffentransport be
gleitet. Spina schickte Brunner nach Zürich.
Dort sei sein Rechtsvertreter. Er übergab ihm
ein Paket, von dem B. nicht wußte, was es
enthielt. Als aber bei der Abfahrt Spina zu
ihm sagte: <Jetzt sind Sie ein reicher Mann:.,
da wurde B. neugierig und öffnete das Paket
noch während der Reise, wobei sich heraus
stellte, daß es mit dicken Bündeln von Bank
noten vollgestopft war. Diese Beträge sind
aber nicht für den Handel in der Schweiz ver
wendet worden. Das ganze Geschäft berührte
die Schweiz überhaupt nicht. In allen litau
ischen Zeitungen konnte man lesen, daß man
sich darüber gewundert hat, daß die Gelder
nicht mit den Beträgen übereinstimmten, die der
litauische Staat für seine Lieferungen erhal
ten hat.

Die Differenz ist nicht beim Angeklagten
Rosenbaum geblieben. In Litauen besteht die
Vermutung, daß Mittelmänner ihre Provisionen
bezogen haben. Die Ueberweisung per Bank
konnte nicht stattfinden, weil die Mittelmän
ner dabei ans Tageslicht gekommen wären.

Bestrafen könnte man Brunner nur dann,
wenn er gewußt hätte, daß diese Geldsendun
gen im Zusammenhang mit unerlaubten Tätig
keiten standen. Dieses ganze Waffengeschäft
Litauen-Spanien geht uns nichts an.

In der Folge hat Brunner noch ein paarmal
Briefe befördert. Ueber die letzte Reise, die
ihm so schwer angekreidet wird, ist folgendes
l!U sagen: Er erhielt Auftrag von Paris, dort
hin zu kommen. Dort wurde ihm der Vorschlag
gemacht, wieder einen Transport zu begleiten.
Brunner lehnte ab, weil er inzwischen erfah
ren hatte, daß er damit an unerlaubten Hand
lungen teilgenommen hätte. Das war alles,
was er damals in Paris getan hat.

Nach mehr als dreistündiger Verhancßung
wurde die U r t e 11 s b e rat u n g auf einen
späteren Termin ver s c hob e n.

Eine harte Strafe. Und doch nicht gar so
schlimm; denn der Täter ist darüber gar nicht
so unglücklich. Er hat sich überhaupt nichts
weiter gewiinscht, als ein Dach über dem Kopf
und jeden Tag zu essen. Und dafür ist nun für
fünf Monate gesorgt. Es ist wieder einmal einer
jener hoffnungslosen Fälle, für die wir heute
kaum eine erträgliche Lösung finden. Wir kön
nen nur strafen und wieder strafen. Menschen
wie diesem aber müßte man auf irgend eine
Art helfen können.

17 Vorstrafen, 4% Jahre Versorgungs-An
stalten, nichts als Strafen wohin man schaut.
Als er zum letzten Mal entlassen wurde, ging
er schnurstracks an eine neue Tat: Er machte
einen Ein b r u c h in die Tribünenwirtschaft
eines Fußballklubs und stahl, um sich den Durst
zu löschen, vier Flaschen Bier und eine Flasche
Mineralwasser und ließ noch vier leere Flaschen
mitlaufen. Wert: 40.85 Franken. Und dafür nun
f ü n f Mon a t e G e f ä n g n i s - aber im
merhin: Ein Dach über dem Kopf und etwas
zu essen.

•

Ein Blinder vor Gericht.

Ein verkannter Wohltäter.

Die Ver t eid i gun g des zweiten Ange
klagten M a x B run n e r, übernimmt Dr. G.
C 0 r rod I, der auf Freisprechung plädiert,
eventuell auf milde Bestrafung unter Anrech
nung der Untersuchungshaft. Er stellt sich
auf den Standpunkt, daß nur die Handlungen
zu beurteilen sind, die auf schweizerischem
Boden begangen wurden. Der Angeklagte hat

Am 24. Februar um 16 Uhr ereignete sich
in Bi r m e n s d 0 r f (Zürich) beim Sprengen
In einem Wassergraben eine Ex p los ion, bei
der ein 53jähriger L a n d wir t und ein zehn
jähriger K n a b e das A u gen 11 c h t ver
I 0 ren. Der sehr gut beleumdete, völlig er
blindete Landwirt erschien nun ~or dem B e 
z I r k s ger ich t Z ü r ich, um sich wegen
fahrlässiger Körperverletzung zu verantwor
ten. Der Angeklagte, der die Bundesratsver
ordnung vom 3. Februar 1936 betreffend die
Verhütung von Unfällen bei Sprengarbeiten
nicht kannte, hatte eine viel zu kurze Zünd·

lltärdienst geleistet und hat seine Stellung als
Staatsangestellter in Bern und Zürich zur Zu
friedenheit der Behörden erfüllt. Er ist mutig,
vielleicht zu mutig für die Interessen seiner
Klienten eingetreten. Er war ein vorbildlicher
Arbeitgeber und hat eine Reihe junger Juri
sten herangebildet, die heute ihre Pflicht er
füllen. Er hat geholfen, wo Not war. Er war
ein großzügiger Mensch, hat vielleicht nicht
immer in den Rahmen unseres Landes so ganz
hineingepaßt. Er selbst machte immer einen
gewissen Unterschied zwischen uns alteinge
sessenen Schweizern und sich selber. In der
Untersuchung mußte er zurückhaltend sein,
weil er andere schädigen konnte. Diese An
ständigkeit darf man ihm nicht als Renitenz
auslegen. Die Untersuchungshaft sollte daher
angerechnet werden. Es sind Verzögerungen
eingetreten, die nicht seine Schuld waren.

Nach der Ueberzeugung der Verteidigung
muß die b e d i n g t e Ver u r t eil u n g ange
wendet werden. Die Bedingungen dazu sind
erfüllt. Es wäre geradezu eine Rechtsbeugung,
wenn man hier die bedingte Verurteilung ver-
sagen wollte. .

In bezug auf die von der Anklage bean·
tragte Beschlagnahme der K 0 n t i R 0 sen 
bau m macht die Verteidigung Ausführungen,
die dahin gehen, daß die herangezogenen Ar·
tikel von allem möglichen sprechen, nicht aber
von Geld oder gar von Bankkonti, die beschlag
nahmt werden können. Außerdem gibt es ein
Bankkonto Rosenbaum, von dem feststeht, daß
Rosenbaum nur dessen Treuhänder ist. Er
kann also nicht darüber verfügen, sondern hat
im Rahmen der Weisungen zu handeln, die ihm
erteilt werden.

Vor den Schranken des Lu z e rn e r Kr I·
mi n a I ger ich t e s stand ein Mann, der sich,
von der Wahrheit dessen, was er sagte, über
zeugt, als Wohltäter der Menschheit aufspielte.
Dabei hatte er mehr als zehn Personen durch
seine S c h w i n dei eie n geschädigt. Für den
Aufbau einer cVolkspensionsversicherung:. hat
er ernsthafte und zuverläßlge Personen gesucht,
die er als Einzüger und Vertreter engagieren
wollte. Dabei nahm er ihnen jeweilen zuerst
15 Franken als D e pot ab - angeblich für die
ersten Materiallieferungen. Er hat aber auch
noch andere Schwindeleien begangen. Außer
dem hat er in einem Restaurant aus einem un
verschlossenen Buffettisch das Portemonnaie
einer Serviertochter mit 270 Franken Inhalt
gestohlen.

Er wurde zu sechs Monaten Zucht.
hau 8 verurteilt.

a. Die Anklagebehörde, vertreten durch Er war bereits wiederholt im Dienste der Eld
Herrn S t a a t san wal t D r. Eu g s t er, genossenschaft und des Kantons tätig, ist' ein
stellte ihre Anträge wie folgt: gewandter Kriminalist, der die Bedeutung sei-

Dr. Rosenbaum vier Monate Gefängnis (ohne ner Tat wohl zu würdigen weiß. Er kann also
Anrechnung der Untersuchungshaft) und 10,000 nicht milder behandelt werden als der herge
Franken Buße. - Max Brunner einen Monat laufene Ausländer.
Gefängnis und 300 Franken Buße. In beiden Von der U nt e r s u eh u n g s h a f t soll
Fällen lehnte sie die Rechtswohltat der beding- nichts angerechnet werden; denn der Ange-
ten Verurteilung ab. klagte habe, wie der Staatsanwalt ausfUhrt,

In der die Untersuchung in jeder denkbaren Weise er-
Würdigung des Tatbestandes schwert, er habe nie gesagt, welche Beträge

führte der Staatsanwalt unter anderm folgen- er bekommen habe und einschlägige Akten of-
des aus: fenbar beseitigt.

Im Wesentlichen kann er sich dem Urteil Den Angeklagten B run n ernennt die An-
der Vorinstanz anschließen, nur in einzelnen klage nur das Werkzeug anderer, einen Men
Punkten weicht er von ihr ab, zum Beispiel sehen mit weniger Verantwortungsbewußtsein
darin, daß der Staatsanwalt den Tatbestand der als Rosenbaum. Er hat gefährliche Aktionen
strafbaren Handlung bezüglich des Bundesrats- unternehmen müssen. Ein Monat Gefängnis
beschlusses vom 25. August 1936 (Spanier- scheint dem Ankläger milde, die Buße aber
beschluß) Im Gegensatz zum Bezirksgericht möchte er auf 300 Franken angesetzt wissen.
auch dann als vollendet betrachtet wissen Ueber die Frage, ob die bedingte Verurteilung

zu gewähren sei, meint der Staatsanwalt, esmöchte, wenn er im Ausland erwirkt wurde.
müsse eine Sühne da sein, die wirklich davorDenn dieser Beschluß ist zustandegekommen,

um die Grundsätze der Neutralität aufrecht abhalte, derartige Unternehmungen zu lanzie-
ren und sich daran zu beteiligen. Das aber

zu erhalten, wobei festzuhalten ist, daß diese kann nur die Freiheitsstrafe sein. Weder Not
von einem Schweizer in der Schweiz oder im
Ausland verletzt werden kann, oder aber auch lage, noch Verführung komme als Milderungs-
von einem Ausländer, der sich in der Schweiz grund in Frage. Es müsse alle Strenge ange
aufhält. Strafbar ist nicht nur das, was in der wendet werden in einer Weise, die ähnliche.

Versuche abhalte.
Schweiz geschieht, sondern alles, was dieser

Rosenbaum hätte sich, obwohl er in einer
Bestimmung gemäß neutralltätswidrig ist. Strafangelegenheit, die dieser Sache voraus-

Der Kernpunkt der heutigen Auseinander-
ging, uns c h u 1d I g war, sagen müssen, daß

setzung ist die Fra ge der Ver f ass u n g s - jetzt aber alles sauber sein müsse. Statt des-
m ä ß i g k e i t dieses Bundesratsbeschlusses sen hat er diese Sache weiter geführt, von der
vom 25. August 1936, wobei hervorgehoben

er genau wußte, daß sie strafbar war. Der
wird, daß die Vorinstanz diese Verfassungs-
mäßigkeit anerkannt hat, während sie von der Verteidiger Dr. Max Eberlt
Gegenpartei bestritten wird. Sie spricht dem plädierte für seinen Mandanten (Rosenbaum)
Bundesrat überhaupt das Recht ab, derartige auf Freisprechung, eventuell auf milde Bestra
BeschlUsse zu fassen. fung. In bezug auf die Beschlagnahmung der

Als im Juni vorigen Jahres der Konfiikt In Konti Spina und Werkzeugfabrik Oerlikon
Spanien ausbrach, platzten in der Schweiz die müsse er ablehnen, Stellung zu nehmen, da
Meinungen aufeinander, und es mußte elnge- diese Vorschläge heute neu aUfgetaucht seien
griffen werden, um die Diskussion nicht über-I und er weder Mandat noch Vollmacht habe,
handnehmen und um nicht das eigene Land in In dieser Sache irgend etwas zu tun.
diese Wirren hineinziehen zu lassen. Seine geistreichen Auseinandersetzungen

Die damalige Situation hat unmittelbare begannen damit, daß er erklärte wenn der
Maßnahmen verlangt. Dazu nun aber die ganze Staatsanwalt mit dem' erstinstan~lichen Urteil
Bundesversammlung einzuberufen, wäre prak- so zufrieden sei, so müsse er sich davon distan-
tisch unmöglich gewesen. Auch war es unmög- zieren. Er führt eine Reihe von Zitaten von Markrrutbaben ZU kaufen aBsucht. schnur gebraucht und sich beim Anztlnden
lieh, den ganzen Gesetzgebungsapparat wegen schweizerischen Autoritäten des Strafrechts r, fit nicht vergewissert, ob keine Personen in der
dieser einen Sache in Bewegung zu setzen, ab- an, di~ alle die Kompetenz des Bundesrates zum Eine Aktion der Bundespolizei gegen Nähe seien. Er selbst hatte, nachde~ im
gesehen davon, daß man dann vielleicht In einem Erlaß von Notverordnungen mehr oder weni- ausländi8che S itzeL Glauben, die ZUndschnur brenne nicht, vor der
halben Jahre dazu gekommen wäre, wirksame ger klar verneinen. So führt Gi a c 0 met t i p vorgeschriebenen Wartefrist von einer Viertel-
N;aßnahmen zu ergreifen und niemand ahnen unter anderem aus, daß daß selbständige, 'EI' SChotn ~elt einiger Ze~t mbachenkbsich ~ewisse stunde die Schnur ein zweites Mal angezündet
~l?nnte, b alsdänn der spanIsche Konfltkt r- or n ng undes ates ztlr 'ernen e In de \Z, emer ar, e ver- tum-d8:nTltt-"-die"-ßixtlrh'1lri:O'n--V'e'I'ttrmtcltt. Der
:liäupt noch bestehen würde. Folge habe, daß im' Bunde z w eis e I b s t ä n _ suchen, zu Ha nd e n aus I ä n dis Ch.e r Knabe, der auf einem Auge noch etwas sieht

Die rechtlichen tatsächlichen Grundlagen für d i geR e c h t s kom pet e n zen b st h D e v i sen s tell e n unangemeldete KapitalIen (ein Zwölftel der normalen Sehkraft), hatte
N'otverordnungen bestehen. Daher ist auch diese Das Notrecht wird von zwei BundeSin

e
ta

e
en. oder Werttitel festzustellen. Es wird dies viel- sich in der Nähe des Sprengortes aufgehalten,

Bundesratsverordnung als rechtsverbindlich zu (Bundesrat und Bundesversammlung) s ;:: fach in der Weise eingeleitet, daß in den Zei- obwohl er von zwei Männern ermahnt worden
betrachten. hängig voneinander in Anspruch genommen. tungen Inserate erlassen werden, wonach Mark- war, fortzugehen. - Das Gericht verurteilte

Ueber Er weist ferner darauf hin, daß sogar der guthaben in der Schweiz zu kaufen ge~ucht den Landwirt zu einer Buße von 500 Fra n-
einige Nebenpunkte Auditor eines Divisionsgerichts sich der Mei- werden oder Liegenschaftsabtausche vermlttelt k e n, bedingt erlassen.

gab die Anklage ebenfalls Auskunft. Sie bean- nung angeschlossen habe, daß mindestens zu v:erden ~ollten. Durch diese Machensch~ten -----
tragt Einziehung der K 0 n t I R 0 sen bau m prüfen sei, ob die Spanien-Verordnung des smd berelts verschiedene Personen erhebllcli ge-
und des K 0 n tos S P I n a und der An z a h - Bundesrats zu Recht bestehe oder nicht. schädigt worden.
1 u n g, die der Wer k z eu gm a s chi n e n - Zur Zeit der Polenaufstände z. B. habe man Die B und e san wal t s c h a f t fUhrt zur
fa b r i k in Oerlikon gemacht wurde. in der Schweiz überall für die Polen gesam- genauen Abklärung des Sachverhaltes eine

Die Konti Rosenbaum waren dazu bestimmt, melt. Die Polen wurden unterstützt ja man Untersuchung. In den letzten Tagen hat nun
die Feindseligkeiten in Spanien auf der einen habe sogar in aller Oeffentlichkeit de~ Ankauf die Bundespolizei in Verbindung mit den kanto
Seite zu begünstigen und zu unterstützen. Das und die Lieferung von Waffen betrieben. Und nalen Polizeiorganen in verschiedenen Orten
Geld für das Depot bel der Werkzeugfabrik kein Geringerer als der Zürcher Staatsschrei- zahlreiche Hausdurchsuchungen und auch ver -

. Oerlikon Ist aus dem Ausland gekommen und ber Gottfried Keller habe sich ganz offen und s chi e den e Ver h a f tun gen vorgenom
war zur Anschaffung von Waffen bestimmt. ohne jede Hemmung auf Seite der unterdrück- men. Gegenwärtig wird das umfangreiche be
Es war eine Anzahlung, die erfolgte, bevor der ten Polen gestellt und sei dafür nicht unter schlagnahmte Material gesichtet und die beteI
Vertrag abgeschlossen war; eine Gegenleistung Anklage gestellt worden. ligten Personen einvernommen. Weitere Einzel
seitens der Werkzeugfabrik ist also nicht er- Der fragliche Bundesratsbeschluß aber heiten können zurzeit nicht mitgeteilt werden.
folgt. Auch wenn man das Depot für ein even- könne neben unserer Verfassung kaum be-
tuelles Reugeld gemacht haben sollte, fehlt zu stehen.
dessen Inkrafttreten jede Voraussetzung; denn Für den Fall, daß das Gericht seiner Auf
ein Rücktritt vom Vertrag liegt nicht vor. fassung nicht folgen sollte, müsse er sich für
Außerdem aber mUßte es ein Rücktritt ohne diesen eventuellen Fall mit dem Urteil der
berechtigten Grund sein. Wesentlich aber ist, Vorinstanz befassen. Die Freiheitsstrafe sei
daß die Grundlage dieses Geschäfts ein rechts- hart, aber er wolle sich damit nicht näher be
widriger Zweck gewesen ist. All das, was hier schäftigen. Vor allem wendet er sich dage
geschehen ist, waren nur Teilhandlungen eines gen, daß in diesem ersten Falle, der zur Ab
verbrecherischen Delikts, so daß die Fabrik kel- urteilung kommt, das Höchstmaß an Strafe
nen Anspruch daraus ableiten kann. und Buße ausgesprochen wurde. Ueber die

In Bezug auf das Konto Spina führte die Motive des Angeklagten
Anklage aus, daß Im Sinne des ganzen Geistes
des Bundesratsbeschlusses dieses Geld dadurch verbreitete sich der Verteidiger in längerer,
unschädlich gemacht werden müsse, daß es ein- ebenso geschickter wie sympathischer Aus-
gezogen werde. führung. Wenn die Vorinstanz betonte, es sei

Ueber das dem Angeklagten offenbar nicht um ideale,
Strafmaß sondern um materielle Dinge gegangen, so

äußerte sich die Anklage wie folgt: müsse dazu gesagt werden: Natürlich hat der
Ueber Spina wurde von der Vorinstanz ge- Angeklagte nicht daran gedacht, das Mandat

sagt, er mUßte, wenn er hier stUnde, mit dem unentgeltlich zu übernehmen. Aber es war ihm
möglichen Maximum bestraft werden. Somit ein Herzensbedürfnis, dieses Mandat anzuneh·
ist eine Buße von 10,000 Franken gegenüber men. Er Ist ein Demokrat und hat seine Welt·
Rosenbaum wohl gerechtfertigt. Ueber seine anschauung. Er ist auch Jude, und als sol
Gewinne habe der Angeklagte keine Auskunft ehern war ihm alles sympathisch, was anti·
gegeben. Auch seine Bücher geben darüber nationalsozialistisch war. Es wll.re eine Ver
keinen Aufschluß. Es wurden Millionen umzu- leumdung, wenn man sagen wollte, er hätte
setzen versucht. Wir wissen aus der Zusam- sich auch der andern Partei zur Verfügung
menstellung, welche Beträge nachweisbar im gestellt, wenn sie sich an ihn gewandt hätte.
Oktober durch seine Hände gingen und wir Und nun die Frage: Was hat er verdient?
wissen auch, daß die Beteiligten sich darüber Es sind diese 1700 Dollar, die in den Akten
klar waren, daß es sich um unerlaubte Hand- ausgewiesen sind - weiter nichts. Die ganze
lungen handelte. Der Angeklagte hat das Korrespondenz mit den Banken ist rekon
R i s i k 0 ein e r e v e n tue 11 e n B e s t r a - struiert worden. Kein Franken, der nicht aus
fun g auf sich genommen und wird sich dafür gewiesen wird. Es ist eine kühne, durch nichts
gut bezahlt gemacht haben. In einem andern belegte Behauptung, wenn das Gegenteil ver
Punkte schlägt die Waage zu Ungunsten Ro- breitet wird.
senbaums, des Angeklagten, aus: Er ist Schwei- Er ist Jude, hat seine Stellung in der
zerbürger, ist Zürcher Rechtsanwalt, ein Ge- Schweiz als GaststeIlung betrachtet. Er hat
hilfe der Rechtsfindung im Sinne des Gesetzes. seine Steuern bezahlt, hat über 800 Tage Mi-


